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RECHTSGRUNDLAGEN:

1.
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I, S. 137),
BAUGESETZBUCH (BAUGB)

2.

3. LANDESBAUORDNUNG BADEN - WÜRTTEMBERG (LBO)
in der Fassung vom 08. August 1995 (GBL. S. 617),
zuletzt geändert am 29.10.2003 (GBl. S. 695)

PLANZEICHENVERORDNUNG (PLANZV 90)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58)

5. BUNDESIMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG)

4.

8. GEMEINDEORDNUNG (Gemo)

vom 15.03.1974 in der Neu Fassung vom 14.05.1990 (BGBl. S. 880) zuletzt

in der Fassung vom 27.07.2001 (GBl. S. 582, ber. S. 698)

vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), in der Fassung des Investitions-
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO)

erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

geändert vom 19.12.2000 (BGBl. S. 2048)

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNAT-SCHG)6.
vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193)

P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

T E X T L I C H E    F E S T S E T Z U N G E N

TEIL  I :   BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN:

7. FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
§ 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB

Die beigefügte Pflanzliste des Grünordnungsplanes (Anhang) wird Bestandteil
des Bebauungsplanes.

7.6

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHENLAGE, HÖHE BAULICHER ANLAGEN

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN

FLÄCHE FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND UND IHRE NUTZUNG

UND FLÄCHEN MIT BINDUNG FÜR DIE BEPFLANZUNG

VERKEHRSFLÄCHEN, ÖFFENTLICH

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA Allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO

Bäume anpflanzen

Pflanzbindung Sträucher

Flächen für Abgrabungen

Flächen für Aufschüttungen

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN ZUR

Grenze des Plangebietes

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

E Es sind nur Einzelhäuser zulässig

§ 23 BauNVOBaugrenze

§ 22 Abs. 2 BauNVO

Sichtwinkelflächen

Hauptfirstrichtung, zwingend festgesetzt § 9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

öffentliche Parkfläche

Fußgängerbereich

TH Traufhöhe

HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS

Füllschema der NutzungsschabloneArt der baulichen

Grundflächenzahl
max. TH
max. FH

6.

Die Höhenlage der Straßenverkehrsflächen ist durch Höhenangaben der
Fahrbahn bezogen auf Normalnull festgelegt. Die Angaben beziehen

6.1

§ 9 Absatz 1 Nr. 11 BauGB
VERKEHRSFLÄCHEN, ÖFFENTLICH

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB

5.
§ 9 Absatz 1 Nr. 10 BauGB
FLÄCHEN DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND UND IHRE NUTZUNG

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHENLAGE, HÖHE BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB

2.1

2.

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist im Bebauungsplan auf Normalnull (NN) festgesetzt.
Abweichungen von der EFH sind maximal um 50 cm nach oben oder nach unten zulässig.

§ 18 Abs. 1 BauNVO

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB

Garagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zugelassen. Der Abstand der Garagen (Zufahrt) zur
öffentlichen Verkehrsfläche muß mind. 5,00 m betragen.
Bei Garagen mit Zufahrten parallel zur Verkehrsfläche muß der
Abstand zur Verkehrsfläche mind. 1,00 m betragen.

3.2

1.1 Von den im WA-Gebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden Sonstige

§ 1 Abs.6 BauNVO

nicht störende Gewerbegebiete, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht

Nicht überdachte Stellplätze sind außerhalb der Pflanz- und Grünflächen
zulässig.

3.4

Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

Die festgesetzten Sichtwinkelflächen sind von jeglicher Sichtbeeinträchtigung
in einer Höhe von 0,60 m gemessen über der jeweils angrenzenden
Fahrbahnoberkante freizuhalten.

5.1

4.
§ 9 Absatz 1 Nr. 4 BauGB
FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN

4.1

Pro Einzelwohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

2.3

§ 23 BauNVO
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.3.1

In jeder Doppelhaushälfte ist max. 1 Wohnung zulässig.
In jedem einzelnen Reihenhaus ist max. 1 Wohnung zulässig.

Überdachte Stellplätze sind allgemein auch außerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn der Abstand
zwischen dem öffentlichen Verkehrsraum und der Dachkante min. 1,50 m
bzw. dem Eckpfosten min. 2,00 m beträgt.

3.3

Nutzung

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN ZUR HERSTELLUNG DES
STRASSENKÖRPERS

Hinweis:
Die zur Herstellung des Straßenkörpers im Plan dargestellten Abgrabungen und
Aufschüttungen werden im Rahmen der Erschließungsarbeiten auf den an die Straße
angrenzenden Grundstücken hergestellt und verbleiben zur ordnungsgemäßen
Nutzung im Privateigentum.

§ 9 Absatz 1 Nr. 26 BauGB und § 12 Absatz 5 StrG

TEIL  II :   ERLASS VON ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN  § 74 (LBO)

11. ÄUSSERE GESTALTUNG DER GEBÄUDE
§ 74 Absatz 1 Nr. 1 LBO

10. TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB

10.1 Zur Straßen- / Außenbeleuchtung im Baugebiet sind nur zielgerichtete Lampen
(Planflächenstrahler) mit einem insektenschonenden Lichtspektrum zulässig.
Im Freien befindliche Beleuchtungsanlagen sollten auf das unbedingt notwendige
Maß beschränkt werden.

11.1

12. GESTALTUNG UNBEBAUTER FLÄCHEN
§ 74 Absatz 1 Nr. 3 LBO

Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind als Grünflächen oder
Gärten anzulegen und zu unterhalten.
Oberflächenbefestigungen von Stellplätzen, Gehwegen, Grundstückszugängen und
-zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszustatten. Der Unterbau ist auf
den Belag abzustimmen.

12.1

13.
§ 74 Absatz 1 Nr. 1 LBO

Die Dachneigung bei den Hauptgebäuden wird auf 20°- 40° festgesetzt.
Versetzte Dachflächen bis 1,50 m Höhenunterschied
am First werden allgemein zugelassen.

13.1

DACHFORM UND DACHNEIGUNG

DN 20°-40°

Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben
an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist nicht zulässig, ausgenommen
hiervon ist der Einbau von Sonnenkollektoren.

a) Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser von Dachflächen
sollte auf den Baugrundstücken in Zisternen gesammelt und zur Bewässerung oder als
Brauchwasser genutzt werden.

c) Im Untergrund auftretendes Grund-, Hang- oder Schichtenwasser
darf nicht der Kanalisation zugeführt werden.

9.

Als Dachflächen für Garagen und Nebengebäude sind Satteldächer, Pultdächer und
Flachdächer zulässig. Dächer mit einer Dachneigung unter 7,5° sind zu begrünen.
Die Dachneigung darf nicht steiler als die des Hauptgebäudes sein.

13.1.1

14.
§ 74 Absatz 1 Nr. 5 LBO
NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN

Niederspannungsfreileitungen im Baugebiet sind unzulässig.14.1

Einfriedigungen einschl. Sockelmauern dürfen entlang von Verkehrsflächen
eine Höhe von 1,00 m bzw. innerhalb von Sichtwinkelflächen von 0,60 m über
Straßenhöhen nicht überschreiten.

15.1

15.
§ 74 Absatz 1 Nr. 3 LBO
EINFRIEDIGUNGEN

15.2 Sockelmauern dürfen eine Höhe von 0,50 m nicht überschreiten und
sind auf die Einfriedigungshöhe anzurechnen.

Hausart

§ 18 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.26 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

15.3 Entlang von öffentlichen Feldwegen dürfen Einfriedigungen nur mit einem
Abstand von min. 0,50m von der Grenze entfernt errichtet werden.

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359)

EFH = 208,40 Höhe Erdgeschoßfußboden Hauptgebäude § 18 Abs.1 BauNVO

Dachform

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,00m allgemein zulässig. Höhere Stützmauern
sind nur zulässig, wenn sie abgetreppt ausgeführt werden. Dabei muss das waagerechte

16.1

16.
§ 74 Absatz 1 Nr. 3 LBO
STÜTZMAUER

Stufenmaß mind. 0,50m betragen und das senkrechte Stufenmaß darf 0,50m nicht überschreiten.

Nebenanlagen sind allgemein bis zu einer Größe von max. 40 m² Grundfläche zulässig.
Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektritität, Gas, Wärme
und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen

§ 14 BauNVO

können als Ausnahme zugelassen werden, auch wenn für sie im Bebauungsplan
keine Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Anlagen.

ED Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22 Abs. 2 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr.10 BauGB

Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde

GEH-, FAHR-, UND LEITUNGSRECHT § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

§ 23 BauNVO

3.5

sich auf die Straßenachsen (siehe Planeintrag).

8. FLÄCHEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN
SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN

8.1 Zum Schutz der Lärmimmissionen von den Verkehrsflächen außerhalb des Plangebietes wird
ein Lärmschutzwall (Lärmschutzeinrichtung) hergestellt. Die mittlere Höhe beträgt 4,50 m
über der Fahrbahn (Landstraße).

Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und anderer
Änderungen der Erdoberfläche anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten
auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu
erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch
§202 BauGB).

Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach §1
Bodenschutzgesetz gewährleisten (Schütthöhe maximal 2,0m, Schutz vor Vernässung
etc.)

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sollen Bodenverdichtungen
vermieden werden, um die natürliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen
Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluß der
Bautätigkeit aufzulockern.

Der Erdaushub sollte weitgehend zum Massenausgleich innerhalb des Baugebietes
verwendet werden.

18.1

18.
§ 9 Absatz 6 BauGB
SONSTIGE NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

Zufällige Funde

Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von

18.3

denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen,
künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches
Interesse besteht, hat dies unverzüglch einer Denkmalschutzbehörde
oder der Gemeinde anzuzeigen.

V E R F A H R E N S V E R M E R K E   B E B A U U N G S P L A N  /  Ö R T L I C H E   B A U V O R S C H R I F T E N

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§2 Abs. 1 BauGB) am

Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) bis 04.03.2005

Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 07.07.2005 bis 08.08.2005

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 1 BauGB) und

Zur Beurkundung: Oedheim, den 26.10.2005

Auslegungsbeschluss (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Ruoff, Bürgermeister

26.01.2005

vom 18.02.2005

bis 27.05.2005vom 26.04.2005

am 20.06.2005

am 18.10.2005

§ 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB

§ 19 BauNVO0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

208,40 Höhe OK Fahrbahnmitte

Dachneigung

LR Leitungsrecht

GRÜNFLÄCHE

Grünfläche öffentlich § 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB

FLÄCHEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN
SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN

Lärmschutzwall § 9 Abs. 1 Nr.24 BauGB

Grünfläche privat § 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB

der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 Abs. 1 i.V. mit § 74 Abs. 7 LBO)

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 29.06.2005

9.1

Verkehrszeichen und die Haltevorrichtungen für Straßenbeleuchtung einschließlich Zubehör
und erforderliche Leitungen sind bis zu 0,50 m hinter den öffentlichen Verkehrsflächen im
Baugrundstück ohne Entschädigung zu dulden.

9.2

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden
Grundstücken notwendige Böschungen und unterirdische Stützbauwerke entlang der
Grundstücksgrenzen auf einer Breite von ca. 25 cm erforderlich und ohne Entschädigung
zu dulden (Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten).

9.3

Pro Wohneinheit sind mind. 2,0 Stellplätze oder Garagen anzulegen.17.1

17.
§ 74 Absatz 2 und Absatz 1 Nr. 3 LBO
STELLPLÄTZE

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften
am 26.10.2005(§ 10 Abs. 3 BauGB)

In - Kraft - Treten des Bebauungsplans und der örtlichen
am 26.10.2005Bauvorschriften (§ 10 Abs. 3 BauGB)

-

Die Gebäude sind mit ihren Gebäudelängsachsen und Firstrichtungen parallel
zu den Richtungspfeilen im Lageplan anzuordnen, ansonsten parallel oder senkrecht
zu den Baugrenzen.

8.2 In der ersten Bauzeile auf der Süd- und Nordseite des Plangebietes (parallel zur L1088 und K2139) sind
in den Geschossen die Schlafräume auf der zur Landstraße abgewandten Gebäudeseite anzuordnen.
Daneben sind in diesen Bauzeilen die Anforderungen an die Luftschalldämmung (R`w res mind. 35 dB) der
Außenbauteile (Wände und Fenster) nach VDI 2719 durch den Bauherren zu erfüllen.

8.3 Lärmschutzwälle werden im Rahmen der Erschließungsarbeiten hergestellt.

örtlichen Bauvorschriften "Quittenbusch"

GESETZT ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG)7.
vom 12. Februar 1990 (BGBl. IS. 205), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 27.07.2001 (BGBI. IS. 1950)

18.4 Grundwasserfreilegungen

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der unteren
Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Fläche für Aufschüttungen

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FÜR DIE GEWINNUNG
VON BODENSCHÄTZEN § 9 Abs. 1 Nr.17 BauGB

Straßenabstandsfläche 20,00m zur Landstraße L 1088 § 22 Abs.1 Nr. 1a StrG-BW

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN § 9 Abs. 1 Nr. 13 und 14 BauGB

Entsorgungsleitung unterirdisch

Pflanzbindungsfläche 1

Verkehrsgrünflächen sind mit Gras - Kraut - Mischung einzusäen
und als extensives Grünland zu pflegen.

12.2

Unversiegelte metallische Dacheindeckungen werden nicht zugelassen.13.2

Daneben gilt der § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DschG).

o offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVO

H Es sind nur Hausgruppen zulässig § 22 Abs. 2 BauNVO

geneigte Dächer

Pflanzbindungsfläche 2

Die Dachneigung bei Pultdächern wird auf 10°-30° festgesetzt.DN 10°-30°

2.2 Die max Traufhöhe und die max Firsthöhe ergeben sich aus den Planeintragungen
im Bebauungsplan. Bezugspunkt ist die jeweilige Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH)
der Hauptgebäude bezogen auf Normalnull (NN) im Bebauungsplan.
Veränderungen der EFH im Rahmen der zulässigen Toleranz (+/- 50cm) werden bei
der Bezugshöhe berücksichtigt.

Bei Gebäuden mit Pultdächern wird die max. Firsthöhe auf 3,50 m über der max.
Traufhöhe zugelassen.

Die Traufhöhe wird von der im Plan eingetragenen EFH bis zum Schnittpunkt der
Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Die Traufhöhe ist auf 2/3 der Traufelänge
einzuhalten.

Die Firsthöhe wird von der im Lageplan eingetragenen EFH bis Oberkante First
bzw. bis zur höchsten Stelle des Daches gemessen.

7.1 In der im Bebauungsplan gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung ist die vorhandene Vegetation dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust
oder natürlichem Abgang sind die Bäume und Sträucher in gleicher Art und Wuchsform
zu ersetzen.

7.2 An den im Bebauungsplan gekennzeichneten Standorten sind im Verkehrsgrün
hochstämmige heimische Laubbäumen in geeigneten Sorten (StU 16-18cm) in mindestens
6m² großen Pflanzbeeten zu pflanzen und zu unterhalten. Die Verkehrsgrünflächen
sind mit Wildstauden oder Kleinsträuchern bodendeckend zu bepflanzen oder mit
kräuterreichem Lanschaftsrasen einzusäen und als Wiese extensiv zu pflegen.

7.3 Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein mittel- bis großkroniger heimischer
Laub- oder hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Erhaltene Bäume werden angerechnet.

Mindestens 10% der Grundstücksfläche sind mit gebietsheimischen Sträuchern
gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,00 m² Pflanzfläche
anzunehmen.

Die Bepflanzung oder Pflanzerhaltung ist mit den Baugesuchsunterlagen nachzuweisen.

Die Bepflanzung der Grundstücke ist mit der Bebauung zu vollziehen und muß
spätestens 3 Jahre nach der Erteilung der Baugenehmigung abgeschlossen sein.
Der Strauchbewuchs sollte als Hecke angelegt und eine naturnahe Wuchsform
angestrebt werden. Ein Rückschnitt sollte nur im Winterhalbjahr (Oktober-Februar)
erfolgen.

7.4 PF1:

Soweit der Bebauungsplan für die bebaubaren Grundstückflächen Flächen für das
Anpflanzen festsetzt, sind zur Schaffung durchgängiger Grünstreifen die Anpflanzungen
bevorzugt dort vorzunehmen.

7.5
PF2:

Die privaten Grundstücksanteile des Lärmschutzwalles sind zu mind. 50%, im oberen
Hangteil, mit gebietsheimischen Sträuchern und Heistern zu bepflanzen. Die übrige
Fläche ist als Wiese einzusäen.
Bepflanzung und Einsaat erfolgen bereits im Zuge der Erschließung durch die
Gemeinde. Die Bepflanzung und ihre Unterhaltung gehen auf den Erwerber bzw.
Besitzer des Baugrundstücks über. Für die betroffenen Baugrundstücke entfällt dafür
die Verpflichtung zu weiteren Bepflanzungen.

Die öffentlichen Grünflächen werden mit kräuterreichem Landschaftsrasen eingesät
und zwei- bis dreimal im Jahr gemäht. Entlang des Wallfußes, mit einem Abstand von
mind. 4,5 m zum Fahrbahnrand, wird eine Baumreihe aus heimischen Laubbäumen in
geeigneten Sorten angepflanzt (StU 16-18cm, Pflanzabstand rd. 10m). 50% der Wallfläche,
im oberen Hangbereich, werden mit Gehölzgruppen aus gebietsheimischen Sträuchern und
Heistern bepflanzt. Bepflanzung und Einsaat erfolgen im Zuge der Erschließungsarbeiten.

Bodendenkmal

Im südöstlichen Plangebietsbereich befindet sich das Bodendenkmal B18
"Käppelesäcker" (jungsteinzeitliche Siedlung).
Es gilt der §12 des Denkmalschutzgesetzes (DschG).

18.2

Flächen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Grenze Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungsplan

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

Versorgungsanlagen

Elektrizität

§ 9 Abs. 1 Nr.12 BauGB

Pflanzbindung / Erhaltung Bäume

FH Firsthöhe § 18 BauNVO

Wirtschaftsweg

am 24.01.2005

Ausfertigungsvermerk

Der hier vorliegende Bebauungsplan "Quittenbusch", Gemarkung Oedheim, bestehend aus dem Lageplan M 1:500 mit zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen, Datum 18.10.2005, gefertigt von WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI und die
örtlichen Bauvorschriften, Datum 18.10.2005, gefertigt von WALTER + PARTNER GbR BERATENDE INGENIEURE VBI, entsprechend
dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oedheim vom 18.10.2005.

Die gesetzlichen Vorschriften über das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden
eingehalten (vgl. Verfahrensverkerke).
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